
 

6. Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen 

(Friedhofsgebührensatzung – FGebS) 

vom 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

04. Mai 2009 (GBl. S. 185) und der §§ 2, 11, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-

Württemberg in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. S. 206, 207),zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) sowie  § 47 der Friedhofsordnung für den Stadtfriedhof, § 25 der  

Friedhofsordnung für den "Alten Katholischen Friedhof" und den "Alten Evangelischen Friedhof" 

und § 25 der Friedhofsordnung für die Stadtteilfriedhöfe Mettenberg, Ringschnait, Rißegg und 

Stafflangen hat der Gemeinderat der Stadt Biberach am          folgende 6. Satzung zur Änderung 

der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Friedhofsgebührensatzung - 

FGebS) beschlossen:  

 

Artikel 1 

 

1. § 2 Abs. 2 Ziffer b wird wie folgt geändert: 

b) die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehegatte oder Ehegattin, 

Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige Geschwis-

ter und Enkelkinder). 

 

2. § 6 Ziffer a wird wie folgt ergänzt: 

gg) Urneneinzelgrab „Baumwiese“   935,00 € 

 

3. § 7 Abs. 1 Ziffer a wird wie folgt ergänzt: 

ee) Rasenwahlgrab               3.255,00 € 

ff) Urnenwahlgrab „Baumwiese“             2.700,00 € 

 

4. § 9 erhält folgenden Absatz 5: 

(5) Kosten für die Streifenfundamente 

a) für ein Reihengrab     133,00 € 

b) für ein Wahlgrab     200,00 € 

 

Artikel 2 

Diese 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswe-

sen (Friedhofsgebührensatzung – FGebS) tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 


